
Garantiebestimmungen  
für Gustav W. - Spezialfahrräder 
 
Die Fahrradwerkstatt  
Ein Unternehmen der Bruderhausdiakonie 
Tübinger Straße 89 
72762 Reutlingen 
 
 
1. Es gilt die gesetzliche Garantiezeit.  

Der Käufer erkennt mit dem Kauf eines Gustav W.- Fahrrades unsere Garantiebestimmungen 
uneingeschränkt an. Darüber hinaus gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fahrradwerkstatt 
der Bruderhausdiakonie. 

  
2. Zusätzlich gewähren wir auf den Rahmen eine Materialgarantie gegen Bruch im Zeitraum von 5 Jahren ab 

Kaufdatum. Sondermodelle sowie Spezialanfertigungen sind von der erweiterten Garantie ausgenommen, 
wenn diese nicht ausdrücklich schriftlich zugesagt wurde.  
Fehlerhafte Rahmen werden repariert oder ersetzt, wobei sich der Hersteller vorbehält, ein ähnliches 
Modell oder eine andere Farbe zu liefern.  

  
3. Weitergehende Ansprüche bestehen aufgrund dieser Garantie nicht. Insbesondere anfallende Transport- 

und Arbeitskosten werden nicht vom Hersteller übernommen, sondern gehen zu Lasten des 
Fahrradeigentümers.  

  
4. Voraussetzung für eine Garantieleistung ist in jedem Fall, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler 

vorliegt. Schäden an Oberflächen (Pulverbeschichtung, Lack, galvanische Behandlung), insbesondere 
solche, die durch witterungs- und umweltbedingte Einflüsse entstanden sind), fallen nicht unter diese 
Garantiezusage.  

  
5. Die Garantie ist ausgeschlossen, für: 

- Mängel, die infolge mangelnder Pflege und Wartung entstanden sind. 
- Teile, die dem natürlichen Verschleiß unterliegen. 
- Bedienungs- oder Einstellungsfehler, oder Fehler, die durch unsachgemäße Reparaturen 

entstanden. 
- Unfallschäden oder wenn das Fahrrad zweckentfremdet oder unsachgemäß behandelt wurde 

(insbesondere Überschreiten des zulässigen Maximalgewichts, Bordstein-Crash, usw.). 
- den Fall, dass nachträglich Zubehör oder Anbauteile montiert wurden, die nicht den Spezifikationen 

des Fahrrades entsprechen. 
 
6.  Bei Feststellung eines Mangels wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Fahrrad 

gekauft haben oder direkt an den Hersteller. 
Fachhändler setzten sich bitte direkt mit dem Hersteller Verbindung.  
Die endgültige Entscheidung über das Vorliegen eines Garantiefalles trifft der Hersteller.  
Fehlerhafte Teile müssen zur Geltendmachung der Garantieansprüche der Fahrradwerkstatt überlassen 
werden. Ausgetauschte Bauteile gehen ausnahmslos in unser Eigentum über.  
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